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, • Gemeinnützigkeit im Sinne von Art. 107 

 Be-
Besteuerung der 
liechtensteinische
segmentierten  
Verbandsperson 
aus schweizerische
Sicht

1 Zivilrechtliche Ausgestaltun
der segmentierten  
Verbandsperson

1.1 Einleitung
Per 1. Januar 2015 sind in den Art. 243 ff
 Personen- und Gesellschaftsrechts («PGR»)
neuen Bestimmungen über die segment
Verbandsperson («SV»)/Protected Cell Comp
(«PCC») in Kraft getreten. Bei der PCC hande
sich um keine neue, eigenständige Gesellsch
bzw. Rechtsform, sondern um eine gesellsch
rechtliche Gestaltungsform einer Verbandsper
Die PCC besteht aus einem Kern (core oder 
cellular-part) und einem oder mehreren 
einander getrennten Segmenten (Zellen, ce
Obwohl die einzelnen Segmente in einze
Bereichen wie eigenständige Unternehmen
handelt werden, haben sie keine eigene Rec
persönlichkeit. Rechtspersönlichkeit kom
ausschliesslich der PCC zu.

1.2 Errichtungsvoraussetzungen
Als PCC können Verbandspersonen, die 
Grundlage des PGR ins Handelsregister einzu
gen sind, oder sich freiwillig eingetragen ha
ausgestaltet werden, wobei eine Ausgestaltun
PCC ausschliesslich zu einem oder mehreren
nachfolgenden Zwecke zulässig ist:
s 
r 

Abs. 4a PGR
• Erwerb, Verwaltung und Verwertung von

teiligungen
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4 Fazit

gehen. Dadurch, dass die Einzelheiten der Seg-
rt wer-
er und 
erholte 
e, ver-

C und 
die ge-
echtig-
Marken, Mustern und Modellen
• Einlagensicherungs- und Anlegersch

teme laut EWR-Recht
Jedem Segment sind bestimmte Vermögen
ausdrücklich und ausschliesslich zuzuo
Weiters ist jedem Segment auch ein besti
Tätigkeitsbereich zuzuordnen, welcher 
Statuten oder im Reglement näher zu be
ben ist. Der Tätigkeitsbereich eines jede
ments darf nicht im Widerspruch zum Zwe
PCC stehen oder einem Tätigkeitsbereich
anderen Segments entgegenstehen. Aufgru
Trennung der Vermögensmassen ihrer Ge
können die einzelnen Segmente der PCC ih
schäfte unabhängig voneinander betreibe
PCC unterliegt der ordnungsgemässen 
nungslegung und muss zwingend über ein
sionsstelle verfügen.

1.3 Firmenbezeichnung
Der Firmennamen der PCC hat den nach
ten Zusatz «segmentierte Verbandsperson
«SV» oder «Protected Cell Company» bzw. 
zu enthalten. Dieser Zusatz ist zum Zwec
Gläubigerschutzes und der erhöhten Trans
auch auf den Geschäftsunterlagen zu führ

1.4 Statuten und Reglement
Neben den zwingenden gesetzlichen B
mungen über die Organisation der jew
Rechtsform müssen die Statuten der PCC
falls die Feststellung enthalten, dass es si
eine PCC handelt. Weiters müssen die S
Bestimmungen über die Organisation u
Vertretung der PCC und die namentlic
zeichnung sowie die Tätigkeitsbereiche d
mente aufweisen. Die Bezeichnung der Se
te und die Beschreibung der Tätigkeitsb
können auch in den aufgrund der Statu
lassenen Reglementen aufgenommen w
sofern in den Statuten darauf hingewiese
dass diese Angaben aus den Reglementen 
ten 
die 
Be-
eg-
en-
che 
 er-
en, 
ird, 
or-

mentierung in den Reglementen definie
den können, kann ein grösserer finanziell
administrativer Aufwand, den eine wied
Statutenänderung mit sich bringen würd
mieden werden.

1.5 Verwaltung und Vertretung
Im Aussenverhältnis handeln für die PC
die einzelnen Segmente ausschliesslich 
mäss Gesetz bzw. Statuten vertretungsber
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der PCC verfügen mangels eigener Recht
sönlichkeit über keine eigenen Organe un
kann auch kein nur für ein bestimmtes 
ment gültiges Zeichnungsrecht begründet 
den. Im Aussenverhältnis ist auf die Eigensc
als PCC und das Handeln für ein bestim
Segment hinzuweisen.
Im Innenverhältnis kommen die Vorschr
über die Treuhänderschaft analog zur Anw
dung, sofern im Gesetz oder in den Stat
nichts anderes festgelegt ist.

1.6 Vermögen und Kapital
Ein besonderes Merkmal der PCC ist, dass das
mögen des Kerns sowie das Vermögen der ein
nen Segmente voneinander getrennt bleiben
jeweils selbstständige und voneinander getre
Vermögensmassen darstellen. Das Segment
mögen muss eindeutig identifizierbar sein 
getrennt vom Kern- oder anderem Segment
mögen gehalten werden. Vermögensverschieb
gen zwischen den Segmenten können beim R
ter im Ausserstreitverfahren beantragt wer
sofern sachlich gerechtfertigte Gründe vorlie
Das Kernvermögen muss den Mindestkapita
schriften für die betreffende Verbandsperson
sprechen. Zusätzlich muss jedes Segment 
gesetzliche Reserve in Höhe des Mindestkap
der PCC bilden.

1.7 Vertragliche und 
 ausservertragliche Haftung

Ausservertragliche Haftungsansprüche Dr
sind auf das Kernvermögen der PCC beschrä
Sofern das Kernvermögen der PCC nicht zur
friedigung des Anspruchs ausreicht, haftet n
rangig das Vermögen des betroffenen Segm
in dessen Tätigkeitsbereich die PCC den 
spruch verursacht hat. Um dem Gläubiger
Geltendmachung seines Anspruchs zu erm
chen, hat die Verwaltung ihm die erforderlic
Auskünfte zu erteilen.
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PCC Dritte, mit denen sie in rechtsgeschäftli
Kontakt tritt, bei Aufnahme von Vertragsverh
lungen schriftlich über ihre Eigenschaft als 
zu informieren hat und dabei, bei sonstiger
sönlicher, aber nachrangiger Haftung des sch
haften Organs gegenüber dem Vertragspartner
Segment zu bezeichnen hat, mit dessen Verm
die PCC für das betreffende Rechtsverhältnis 
tet. Sofern das Kernvermögen haftet, ist eben
entsprechend darauf hinzuweisen. Bei korrek
folgter Information sind vertragliche Anspr
Dritter gegen die PCC auf das Vermögen jenes
ments beschränkt, auf dessen Tätigkeitsber
sich der Anspruch begründet. Sofern das Verm
zur Befriedigung des Anspruchs nicht ausreich
haftet nachrangig das Kernvermögen.

1.8 Konkurs
Im Falle des Konkurses der PCC ist das Segm
vermögen als Fremdvermögen zu betrachten
den Statuten ist die weitere Verwendung des
zelnen Segmentsvermögens zu regeln.
Neben der PCC sind auch einzelne Segm
nach den Vorschriften der Konkursordnung 
kursfähig.

2 Verwendungsmöglichkeiten
der PCC

Die PCC ermöglicht eine rechtliche Vereinig
haftungstechnisch separierter Zellen in einer
zelnen Verbandsperson und bietet damit ein
höhtes Mass an Flexibilität sowie eine grö
Rechtssicherheit bei der gesellschaftsrechtlic
Strukturierung. Neben der Verbesserung 
Riskmanagements ist ein weiterer wichtige
pekt, dass durch die Zusammenfassung meh
Zellen zu einer PCC eine Struktur mit mod
tem Aufwand (durch eine gemeinsame Nutz
von Strukturen sind administrative Einspa
gen möglich) und einer grösseren Substanz
schaffen werden kann. Durch die Schaffung
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rungen an die Substanz einer Beteiligu
sellschaft erfüllt werden.

3 Besteuerung der PCC

3.1 Allgemeine Bemerkungen
Bei der steuerlichen Betrachtung ist grun
lich auf die tatsächliche wirtschaftliche 
staltung der Gesellschaft abzustellen. Es 
sogenannter Typenvergleich vorzunehm
beispielsweise die PCC wirtschaftlich ä
 einer Aktiengesellschaft ausgestaltet, erfo
Besteuerung entsprechend einer Kapital
schaft gemäss Art. 44 ff. SteG und entfal
steuerlicher Sicht eine abschirmende Wi
Ist die PCC hingegen ähnlich einem Fon
gestaltet, ist diese entsprechend den B
rungsvorschriften eines Fonds zu besteue
Regelfall wird die Steuerverwaltung bei de
erlichen Einschätzung der PCC der Ein
zung der FMA folgen. Es ist zu betonen, 
sich bei der PCC nicht um eine neue 
schaftsform handelt, sondern dass die bes
den Rechtsformen als PCC ausgestaltet 
können. Im Folgenden soll die Besteueru
hand eines Fallbeispiels dargestellt werde

3.2 Fallbeispiel
Eine PCC könnte wie folgt genutzt werde
Unternehmer 1 errichtet eine Aktiengesel
mit zehn Holdingsegmenten, wobei das G
kapital des Kerns CHF 50 000.– betragen
Der Unternehmer 1 bringt seine Beteilig
Segment bzw. Zelle 1 ein, die restlichen
Geschäftspartner bringen ihre Beteiligun
die Segmente 2 bis 10 ein, wobei jeweils K
reserveeinlagen von je CHF 50 000.–, als
CHF 450 000.– zu tätigen sind.
Der Unternehmer 1 ist Gesellschafter de
die Investoren 2 bis 9 sind sog. Vermögen
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ert-

mögenswerten wirtschaftlich berechtigt, w
aus den Beistatuten hervorgeht.

3.3 Besteuerung in Liechtenste
Die Aktiengesellschaft wird ordentlich be
gemäss Art. 44 ff. SteG, also Ertragssteue
12,5%. Dividenden und Kapitalgewinne a
tien sind steuerfrei. Auch der Abzug von 8
geschäftsmässig begründeter Aufwand fü
künfte aus Immatrialgüterrechten gemäss
SteG ist anwendbar.
Die PCC hat nur eine Steuererklärung a
ben. Segmente besitzen keine Rechtspersö
keit und sind somit nicht Steuersubjekt.
Sofern die PCC entsprechend einer Kap
sellschaft ausgestaltet ist, sind Ausschüt
der Gesellschaft aus liechtensteinischer Si
Dividenden zu klassifizieren.
Liechtenstein kennt keine Quellensteuer a
schüttungen von Kapitalgesellschaften. 
unterliegen Ausschüttungen der liechten
schen PCC an in- und ausländische Aktion
Liechtenstein keiner Quellensteuer. Aussch
gen der PCC an in Liechtenstein unbesc
steuerpflichtige natürliche Personen si
mäss Art. 15 SteG steuerfrei. Für die geha
Anteile an der PCC fällt jedoch Vermögen
an, welche sich am Verkehrswert der Ante
misst.
Entscheidend kann aber sein, wie das Ausla
Ausschüttungen der PCC klassifiziert. Die a
dischen Steuerbehörden müssen die liecht
nische Qualifikation nicht übernehmen.

3.4 Besteuerung aus Sicht der 
Schweiz

3.4.1 Typenvergleich
Das Konzept der PCC ist in der schweize
(u. a. auch in der deutschen und österreichi
Gesetzgebung nicht vorgesehen. Aufgrund
Tatsache hat die Einstufung der steuerlich
Nr. 7-8/2015 Seite 551
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Die Kriterien für die Vergleichbarkeit erg
sich aus einem offenen Kriterienpool, wel
sich durch Rechtsprechung, Steuerverwal
und Literatur herausgebildet hat (hier be
fend einer Kapitalgesellschaft):
• Geschäftsführung und Vertretung

Ein oder mehrere Personen haben die Be
nis zur Geschäftsführung, jedoch nicht
Gesellschafter, die Geschäftsführung 
durch besondere Organe (Verwaltungs- 
Aufsichtsrat, Geschäftsleitung) wahrgen
men und Geschäftsführung ohne Gesellsc
terstellung ist möglich sowie Generaldel
tion der Geschäftsleitung, z. B. Fondsleitu
ist möglich.

• Haftung
Keiner der Gesellschafter haftet für Sc
den der Gesellschaft mit dem persönlic
Vermögen.

• Übertragung der Gesellschaftsanteile 
Rückgaberecht
Übertragung der Vermögens- und Mitg
schaftsrechte aus der Beteiligung erfolgt o
Zustimmung der Gesellschaft unter beso
rer Berücksichtigung allfälliger Vink
rungsbestimmungen. Ein Rückgaberech
ausgeschlossen.

• Zurechnung des Geschäftserfolgs an die
teilsinhaber/Gewinnverteilung
Es erfolgt ein Gewinnausschüttungsbesch
durch die Anteileigner.

• Kapitalaufbringung
Gesellschafter sind verpflichtet, das Ge
schaftskapital durch Einlage aufzubrin
Zudem besteht ein Mindestkapitalerforde

• Lebensdauer der Gesellschaft
Die Lebensdauer ist vom Gesellschafte
stand unabhängig.

• Rechtsfähigkeit
Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflic
zu sein.
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rium, aber unterschiedliche Bedeutungsgr
 Eine hohe Trennschärfe ist wohl der Gesch
führung, Vertretung, Haftung sowie der Kap
aufbringung zuzusprechen, eine eher ungeor
te Rolle der Rechtsfähigkeit und der Lebensd
der Gesellschaft.
Keine Vergleichskriterien sind m. E. das aus
dische Besteuerungsniveau sowie die Eingli
rung des ausländischen Rechtsgebildes in 
Unternehmensgruppe.

3.4.2 Abgrenzung zum steuerlich
Begriff der ausländischen  
kollektiven Kapitalanlage

Art. 49 Abs. 3 DBG und Art. 20 Abs.2 StHG 
ausländische juristische Personen den inlä
schen juristischen Personen gleich, denen
rechtlich oder tatsächlich am ähnlichsten s
Vorliegend wäre zu prüfen, ob die PCC einer
tiengesellschaft nach Obligationenrecht gle
gestellt ist oder evtl. als ausländische kolle
Kapitalanlage gilt.
Als ausländische kollektive Kapitalanlagen
körperschaftlicher Grundlage gelten geschlo
ne und offene Anlagegefässe:
• SICAF (fixes Kapital): Diese sind als ju

sche Person zu qualifizieren nach Art.
IPRG und fallen unter Art. 49 Abs. 3 DBG
Art. 20 Abs. 2 StHG. Diese können somi
Aktiengesellschaften schweizerischen Re
qualifiziert werden und werden somit ste
lich nicht als transparent behandelt.

• SICAV (variables Kapital): Diese sind als j
tische Person zu qualifizieren nach Art.
IPRG und fallen ebenfalls unter Art. 49 A
DBG und Art. 20 Abs. 2 StHG. Diese kön
somit als SICAV schweizerischen Rechts 
lifiziert werden und werden somit steue
als transparent behandelt.

Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ES
hat in den Kreisschreiben 24 vom 1. Januar 2
und Kreisschreiben 25 vom 5. März 2009 Re
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schweizerischen kollektiven Kapitalanlage
scheidungskriterien sind u. a. das Vorliege
Vertriebsbewilligung, finanzmarktrechtlich
sicht, Zeck des Anlagegefässes sowie Rec
spruch auf Rückzahlung der Anteile zum 
set Value (NAV).
Vorliegenden besteht kein Rückerstattu
spruch der Anteilseigner, weshalb die PCC g
Ausgangslage im Fallbeispiel als körpersch
strukturierte Anlageform gleichzustellen i
die Besteuerungsregeln für SICAF anzuw
wären.
Damit kann aus steuerlicher Optik offen
sen werden, ob es sich um eine Aktien
schaft nach Obligationenrecht oder Kolle
lagegesetz handelt.

3.4.3 Besteuerung der schweiz
schen Anteilsinhaber

Die schweizerischen Anteilsinhaber werde
log den Regeln Aktionär im Verhältnis z
tiengesellschaft als Dividende besteuert
grundsätzlich als Vermögensertrag.
Die privilegierte Besteuerung von Divid
bei massgeblichen Beteiligungen trat
Bund am 1. Januar 2009 in Kraft. Die K
können Dividenden ebenfalls privilegiert 
ern. Die Milderung erfolgt entweder durc
besteuerung der Ausschüttungen oder dur
wendung eines reduzierten Steuersatzes 
Besteuerung von Dividendenerträgen. 
der unterschiedlichen Regelungen beim
und den Kantonen, sowie der unterschied
Entlastungsysteme ist der Einzelfall zu 
dessteuer: Der Bund kennt das Teilbesteue
verfahren. Die Entlastung von Beteiligun
Geschäftsvermögen beträgt 50%. Dividend
Beteiligungen im Privatvermögen werd
40% entlastet. Mit der Unternehmungsst
form III soll das Teilbesteuerungsverfahr
einheitlicht und für die Kantone obliga
eingeführt werden. Die Entlastung ist nu
über die Bemessungsgrundlage möglic
wird auf 30% begrenzt, sowohl für Priv
auch Geschäftsvermögen (Botschaft zum
nehmungssteuerreformgesetz III, S. 32).
Seit dem 1. Januar 2011 gilt zudem das K
einlageprinzip. Neu lassen sich nach dem 
zember 1996 geleistete Kapitaleinlagen (A
lagen) steuerfrei an Aktionäre zurückführ
Steuerfreiheit solcher Zuwendungen aus K
einlagen betrifft neben der Verrechnung
auch die Einkommenssteuer auf Ebene d
vataktionäre mit Wohnsitz in der Schweiz
ist nicht entscheidend, ob die Dividende vo
schweizerischen oder ausländischen Gesel
stammt.

4 Fazit

Die PCC kann nach liechtensteinischem
in verschiedenen Gesellschaftsformen beg
werden. Deshalb ist in jedem Fall zunäc
Qualifikation des Rechtssubjekts mittels 
vergleich zu analysieren, um im Nachhin
steuerliche Qualifikation vornehmen zu k
unter Berücksichtigung der aufsichtsrech
Komponente.
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